
Bekanntmachung 
 

Veröffentlichung der Beschlüsse des Stadtrates der 
Großen Kreisstadt Zschopau 

 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau fasste im öffentlichen Teil seiner 33. 
Sitzung am 14.12.2016 folgende Beschlüsse: 
 
Beschluss Nr. 226 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt den Sitzungsplan für das Jahr 
2017. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 17 
 Dagegen: / 
 Enthaltungen: / 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 227 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt die Annahme eines 
Gaskonzentrationsmessgerätes als Sachspende im Wert von 1.277,44 EUR für die 
Freiwillige Feuerwehr Zschopau. 
 
Spender:  inetz GmbH Chemnitz 
Spendendatum:  04.10.2016 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 16 
 Dagegen: 1 
 Enthaltungen: / 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 228 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt die Annahme einer 
Kuchenspende als Sachspende im Wert von 39,10 EUR für die Ausgestaltung des 
Kinderfestes „Rund um den Dicken Heinrich“ am 10.09.2016 in Zschopau. 
 
Spender:  Bäckerei und Konditorei Gerd Nestler, Zschopau 
Spendendatum:  10.09.2016 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 16 
 Dagegen: / 
 Enthaltungen: 1 
 Befangen:             / 



 
Beschluss Nr. 229 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt die Annahme einer 
Kuchenspende als Sachspende im Wert von 65,00 EUR für die Ausgestaltung des 
Kinderfestes „Rund um den Dicken Heinrich“ am 10.09.2016 in Zschopau. 
 
Spender: Bäckerei Göpfert GmbH & Co. KG, Zschopau OT Krumhermersdorf  
Spendendatum: 10.09.2016 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 16 
 Dagegen: / 
 Enthaltungen: 1 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 230 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt die Annahme einer 
Kuchenspende als Sachspende im Wert von 65,00 EUR für die Ausgestaltung des 
Kinderfestes „Rund um den Dicken Heinrich“ am 10.09.2016 in Zschopau. 
 
Spender: Bäckerei Göpfert GmbH & Co. KG, Zschopau OT Krumhermersdorf  
Spendendatum: 10.09.2016 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 16 
 Dagegen: / 
 Enthaltungen: 1 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 231 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt die Annahme einer Sachspende 
im Wert von 260,00 EUR für den Hort der Grundschule „Am Zschopenberg“ in Zschopau. 
 
Sachspende:  Bereitstellung Förderband für Altpapiersammlung  
Spender:  Transportunternehmern Hauck e.K. 
Spendendatum:  17.10.2016 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 16 
 Dagegen: / 
 Enthaltungen: 1 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 232 



Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt die Annahme einer Geldspende 
anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Kindertagesstätte „Bienenhaus“ im Ortsteil 
Krumhermersdorf in Höhe von 200,00 EUR. 
 
Spender:  Elternrat der Kindertagesstätte Bienenhaus im OT Krumhermersdorf 
Spendendatum:   08.11.2016 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 17 
 Dagegen: / 
 Enthaltungen: / 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 233 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt die Annahme einer Geldspende 
in Höhe 125,00 EUR für kulturelle Darbietungen/Traditionspflege anlässlich des 
Weihnachtsmarktes Zschopau 2016. 
 
Spendendatum Spender       Betrag EUR 
28.11.2016  Elektro-Anlagenbau-Zschopau     25,00 
29.11.2016  Oestereich, Michael Gebäudereinigung, Zschopau            100,00 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 15 
 Dagegen: / 
 Enthaltungen: 1 
 Befangen:             1 
 
Beschluss Nr. 234 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt die Annahme von Geldspenden 
aus der Spendenbox im Museum Schloss Wildeck in Höhe von 305,42 EUR. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 17 
 Dagegen: / 
 Enthaltungen: / 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 235 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beauftragt den Oberbürgermeister, 
gegenüber dem Finanzamt Zschopau eine Erklärung nach § 27 Abs. 22 UStG mit 
nachfolgendem Inhalt abzugeben: 
 
Hiermit erklärt die Große Kreisstadt Zschopau, dass entsprechend § 27 Abs. 22 UStG 
neue Fassung für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 



ausgeübte Tätigkeitsbereiche und damit verbundene steuerbare Leistungen § 2 Abs. 3 
UStG in der Fassung vom 31. Dezember 2015 zur Anwendung kommen soll. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 14 
 Dagegen: / 
 Enthaltungen: 3 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 236 
Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister, die neugefassten Regelungen nach § 2b 
UStG vom Kämmerer prüfen zu lassen und den Stadtrat über die voraussichtlichen Vor- 
und Nachteile - insbesondere hinsichtlich der geplanten Investitionstätigkeiten - erstmals 
am 31.03.2017 zu informieren. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 17 
 Dagegen: / 
 Enthaltungen: / 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 237 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt die Vergabe der Zuschüsse für 
die Sportvereine für das Jahr 2017 unter dem Vorbehalt der Einordnung der Mittel in den 
Haushalt 2017 und der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit durch die 
Rechtsaufsichtsbehörde. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 16 
 Dagegen: / 
 Enthaltungen: / 
 Befangen:             1 
 
Beschluss Nr. 238 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt die Vergabe der Zuschüsse an 
die Zschopauer „Sonstigen Vereine“: 
 
Zuschuss an Vereine:                             13.100,12 € 
Zuschuss an Vereine Bauhofleistungen:  9.300,00 € 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 15 



 Dagegen: / 
 Enthaltungen: / 
 Befangen:             2 
 
Beschluss Nr. 239 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt, die Planungsleistungen für die 
notwendigen baulichen Brandschutzmaßnahmen, inklusive der Erstellung des 
Brandschutzkonzeptes, an das Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau Zschopau GbR, Am 
Gräbel 2, 09405 Zschopau, auf der Grundlage der Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure (HOAI) sowie des Angebotes vom 04.11.2016 zu vergeben. Die 
Auftragserteilung soll stufenweise erfolgen. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die 
vertragliche Bindung herzustellen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 6 
 Dagegen: 5 
 Enthaltungen: 6 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 240 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt eine finanzielle Zuwendung für 
Mitglieder der Feuerwehren der Großen Kreisstadt Zschopau nach jeweils 10 Dienstjahren 
erstmals mit Erreichen des 50. Dienstjubiläums (als weitergehende Ehrung über das 40. 
Dienstjubiläum hinaus) in Höhe von 150 €. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 17 
 Dagegen: / 
 Enthaltungen: / 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 241 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt für die Maßnahme „Ertüchtigung 
sicherheitsrelevanter Innenbauteile/Anlagen der Turnhalle der Grundschule ‚Am 
Zschopenberg‘“ die Einordnung von 75.000 € Investitionszuwendungen vom Land 
(11.13.02.101-681190-1012) und von 100.000 € Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 
(11.13.02.130.785110-1012) in den Haushaltsplan 2017. Die Finanzierung erfolgt aus 
finanziellen Mitteln der VwV Investkraft (Land) und aus der Liquiditätsreserve. Die 
Folgekosten werden in den Ergebnishaushalt eingeordnet. Gemäß der Zusammenstellung 
der Maßnahmen der VwV Investkraft - Brücken in die Zukunft für den Finanz- und 
Ergebnishaushalt zum Plan 2017 und für die Finanzplanung 2016, 2018, 2019 und 2020 
vom 05.12.2016 gleicht sich der Gesamtsaldo aller Maßnahmen im Finanzhaushalt 2016 
bis 2019 aus und schließt mit einem Überschuss von 34.845 € ab. Somit wird die 
Entnahme aus der Liquiditätsreserve ausgeglichen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 



 Ist: 17 
 Dafür: 8 
 Dagegen: 1 
 Enthaltungen: 8 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 242 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt für die Maßnahme „Baulicher 
Brandschutz der August-Bebel-Schule“ die Einordnung von 67.500 € 
Investitionszuwendungen vom Land (11.13.02.130-681190-1006) und von 200.000 € 
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (11.13.02.130.785110-1006) in den Haus-
haltsplan 2017. Die Finanzierung erfolgt aus finanziellen Mitteln der VwV Investkraft 
(Land) und aus der Liquiditätsreserve. Die Folgekosten werden in den Ergebnishaushalt 
eingeordnet. Gemäß der Zusammenstellung der Maßnahmen der VwV Investkraft - 
Brücken in die Zukunft für den Finanz- und Ergebnishaushalt zum Plan 2017 und für die 
Finanzplanung 2016, 2018, 2019 und 2020 vom 05.12.2016 gleicht sich der Gesamtsaldo 
aller Maßnahmen im Finanzhaushalt 2016 bis 2019 aus und schließt mit einem 
Überschuss von 34.845 € ab. Somit wird die Entnahme aus der Liquiditätsreserve 
ausgeglichen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 8 
 Dagegen: 1 
 Enthaltungen: 8 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 243 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt für die Maßnahme „Erneuerung 
Verkehrsflächen und Außenanlagen der Kita ,Pfiffikus‘ Zschopau“ die Einordnung von 
131.250 € Investitionszuwendungen vom Land (11.13.02.210-681190-1024) und von 
175.000 € Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (11.13.02.130.785120-1024) in den 
Haushaltsplan 2017. Die Finanzierung erfolgt aus finanziellen Mitteln der VwV Investkraft 
(Land) und aus der Liquiditätsreserve. Die Folgekosten werden in den Ergebnishaushalt 
eingeordnet. Gemäß der Zusammen-stellung der Maßnahmen der VwV Investkraft - 
Brücken in die Zukunft für den Finanz- und Ergebnishaushalt zum Plan 2017 und für die 
Finanzplanung 2016, 2018, 2019 und 2020 vom 05.12.2016 gleicht sich der Gesamtsaldo 
aller Maßnahmen im Finanzhaushalt 2016 bis 2019 aus und schließt mit einem 
Überschuss von 34.845 € ab. Somit wird die Entnahme aus der Liquiditätsreserve 
ausgeglichen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 7 
 Dagegen: 2 
 Enthaltungen: 8 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 244 



Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt für die Hochwasser-
schutzmaßnahme im Mündungsbereich Stadtgutbach die Einordnung von 38.250 € 
Investitionszuwendungen vom Land (11.13.02.670-681190-1006) und von 45.000 € 
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (11.13.02.130.785120-1006) in den Haushaltsplan 
2017. Die Finanzierung erfolgt aus finanziellen Mitteln der VwV Investkraft (Land) und aus 
der Liquiditätsreserve. Die Folgekosten werden in den Ergebnishaushalt eingeordnet. 
Gemäß der Zusammenstellung der Maßnahmen der VwV Investkraft - Brücken in die 
Zukunft für den Finanz- und Ergebnishaushalt zum Plan 2017 und für die Finanzplanung 
2016, 2018, 2019 und 2020 vom 05.12.2016 gleicht sich der Gesamtsaldo aller 
Maßnahmen im Finanzhaushalt 2016 bis 2019 aus und schließt mit einem Überschuss 
von 34.845 € ab. Somit wird die Entnahme aus der Liquiditätsreserve ausgeglichen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 7 
 Dagegen: 3 
 Enthaltungen: 7 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 245 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt für die Maßnahme „Ausbau 
K8172 Hauptstraße Krumhermersdorf, 5. Bauabschnitt“ die Einordnung von 50.605 € 
überplanmäßigen Einzahlungen für Investitionszuwendungen vom Land (54.20.01.000-
681190-1001) und von 52.000 € überplanmäßigen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 
(54.20.01.000. 785120-1001) in den Haushaltsplan 2016. Die Finanzierung erfolgt aus 
finanziellen Mitteln der VwV Investkraft (Land und Investitionspauschale) und aus der 
Straßenunterhaltung (54.10.01.000.422110). Die Folgekosten werden in den 
Ergebnishaushalt eingeordnet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 12 
 Dagegen: / 
 Enthaltungen: 5 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 246 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt für die Maßnahme 
„Instandsetzung der Entwässerung der Grundschule ,Am Zschopenberg‘ sowie schall- und 
brandschutztechnische Ertüchtigung der Flure“ die Einordnung von 82.000 € 
Zuwendungen vom Land (11.13.02.100-314199/614199-2012) und von 82.000 € 
Aufwendungen für Instandhaltung  (11.13.02.100.421199/721199-2012) in den 
Haushaltsplan 2017. Die Finanzierung erfolgt aus finanziellen Mitteln der VwV Investkraft 
(Land). Die Folgekosten werden in den Ergebnishaushalt eingeordnet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 12 



 Dagegen: / 
 Enthaltungen: 5 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 247 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt für die Maßnahme 
„Renaturierung und Ausbau Unterlauf Gräbelbach“ die Einordnung von 37.500 € 
Zuwendungen vom Land (11.13.02.670-314199/614199-2001) und von 50.000 € 
Aufwendungen für Instandhaltung (11.13.02.670.422199/722199-2001) in das 
Haushaltsjahr 2018 des Haushaltsplanes 2017. Die Finanzierung erfolgt aus finanziellen 
Mitteln der VwV Investkraft (Land) und der Liquiditätsreserve. Die Folgekosten werden in 
den Ergebnishaushalt eingeordnet. Gemäß der Zusammenstellung der Maßnahmen der 
VwV Investkraft - Brücken in die Zukunft für den Finanz- und Ergebnishaushalt zum Plan 
2017 und für die Finanzplanung 2016, 2018, 2019 und 2020 vom 05.12.2016 gleicht sich 
der Gesamtsaldo aller Maßnahmen im Finanzhaushalt 2016 bis 2019 aus und schließt mit 
einem Überschuss von 34.845 € ab. Somit wird die Entnahme aus der Liquiditätsreserve 
ausgeglichen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 16 
 Dafür: 9 
 Dagegen: 2 
 Enthaltungen: 5 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 248 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt, die Planungsleistungen  für das 
Bauvorhaben „Turnhalle Grundschule ,Am Zschopenberg‘, Zschopau, Ertüchtigung 
sicherheitsrelevanter Innenbauteile/Anlagen“ an das Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau 
Zschopau GbR, Am Gräbel 2, 09405 Zschopau, auf der Grundlage der Honorarordnung 
für Architekten und Ingenieure (HOAI) sowie des Angebotes vom 07.12.2016 zu vergeben. 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die vertragliche Bindung herzustellen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 10 
 Dagegen: / 
 Enthaltungen: 7 
 Befangen:             / 
 
Beschluss Nr. 249 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zschopau beschließt, die Planungsleistungen  für das 
Bauvorhaben „Instandsetzung der Entwässerung der Grundschule ,Am Zschopenberg‘ 
Zschopau, schall- und brandschutztechnische Ertüchtigung der Flure“ an das 
Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau Zschopau GbR, Am Gräbel 2, 09405 Zschopau, auf 
der Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) sowie des 
Angebotes vom 07.12.2016 zu vergeben. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die 
vertragliche Bindung herzustellen. 
 



Abstimmungsergebnis: 
 

 Soll: 19 
 Ist: 17 
 Dafür: 10 
 Dagegen: / 
 Enthaltungen: 7 
 Befangen:             / 
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